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PRESSEMITTEILUNG 

 

GDL-Streiks:  
Tarifverhandlungen auf Augenhöhe ermöglichen 

Wie in anderen Ländern Grundangebot auch während Streiks sichern 

 

Berlin (11. März 2024): 

Die Arbeitskampfmaßnahmen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer halten 
Deutschland weiter in Atem. Dass „die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr“ 
ist (GDL-Chef Weselsky) schadet der Gesamtbranche und der Klimawende im Verkehr. 

mofair fordert von den Aufgabenträgern einen anderen Umgang mit Streiks in den Ver-
kehrsverträgen. Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) des Schienenpersonennahver-
kehrs (SPNV) müssen Arbeitskämpfe auch tatsächlich führen können.  

Die Bundespolitik ist aufgefordert, das Streikrecht zu konkretisieren und ein verkehrliches 
Grundangebot auch während der Streiks abzusichern. Für die Infrastruktur muss es Not-
dienstanordnungen geben. 

mofair-Präsident Martin Becker-Rethmann: „Unsere Mitgliedsunternehmen haben zurzeit 
nur die Wahl zwischen zwei Übeln: Entweder ein schädliches Tarifdiktat der Gewerkschaft 
akzeptieren oder massive Entgeltkürzungen der Aufgabenträger für jeden Streiktag hin-
nehmen. Sie werden so zerrieben. Dabei darf es nicht bleiben.“ 

 

Warum waren die Verhandlungen bei den Wettbewerbern so schnell beendet? 

Viele Wettbewerbsbahnen haben seit Spätherbst 2023 einen Tarifvertrag mit der GDL ab-
geschlossen. Teilweise kam es auf dem Weg dahin zu Arbeitsniederlegungen. Letztlich hat 
die GDL jeweils ihre wesentlichen Forderungen durchsetzen können: Erhebliche Entgelt-
steigerungen und vor allem einen schrittweisen Übergang zur 35-Stunden-Woche. 

Die Unternehmen, mit denen die GDL Abschlüsse erzielt hat, sind weit überwiegend im 
Schienenpersonennahverkehr aktiv. Sie können ihre Leistung, anders als im Güter- oder im 
Fernverkehr nicht von sich aus flexibler gestalten. Sie sind durch die Verkehrsverträge ver-
pflichtet, eine bestimmte Leistungsmenge zu erbringen. Jede Fahrt, die nicht stattfindet, 
wird durch den Aufgabenträger nicht vergütet. In vielen Fällen erhebt der Aufgabenträger 
darüber hinaus noch eine Strafzahlung. Sparen kann das Unternehmen kaum etwas; fast 
alle Kosten laufen weiter. 
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Massive wirtschaftliche Schäden drohten – keine Unterstützung durch die Aufgabenträger 

Jeder Streiktag bedeutet für die bestreikten Unternehmen massive wirtschaftliche Schä-
den, die sie nur wenige Tage tragen können. 

SPNV-EVU sind eingezwängt zwischen der, angesichts des akuten und chronischen Fach-
kräftemangels, enorm hohen Marktmacht der GDL einerseits und der fehlenden Unterstüt-
zung der Aufgabenträger andererseits. Diese pochen auf die strikte Einhaltung der Ver-
träge, ohne die Ausnahmesituation des Streiks angemessen zu würdigen.  

Daher war die Unterzeichnung von Tarifverträgen mit der GDL für die EVU alternativlos. 

 

Sonderrolle der Deutschen Bahn 

Das Gesagte gilt grundsätzlich auch für die DB Regio, die Regionalverkehrstochter der 
DB AG. Innerhalb der DB aber gibt es daneben noch den Fern- und den Güterverkehr, die 
als eigenwirtschaftliche Verkehre flexibler reagieren: Bei ihnen gibt es keine Aufgabenträ-
ger, die Entgelte kürzen. 

Und vor allem: Hinter der DB AG steht der deutsche Steuerzahler, der für die Verluste des 
Gesamtkonzerns in letzter Konsequenz einstehen muss. 

 

Drastische und schnelle Arbeitszeitverkürzungen nicht marktverträglich 

Angesichts des erheblichen Fachkräftemangels sind sich EVU und Gewerkschaften einig, 
dass die Eisenbahnberufe noch attraktiver werden müssen.  

Eine Reduktion der Regelarbeitszeit auf 35 Stunden, zumal innerhalb von nur drei Jahren, 
ist aber erkennbar der falsche Weg. Sie würde den vorhandenen Mangel kurz- und mittel-
fristig drastisch verschärfen.  

Dass sich allein ihretwegen ausreichend mehr Menschen für Eisenbahnberufe interessie-
ren, ist eine reine Hoffnung, deren Erfüllung extrem unwahrscheinlich ist – zumal die not-
wendigen Ausbildungskosten pro Triebfahrzeugführerin und Triebfahrzeugführer derzeit 
nicht von den Aufgabenträgern im SPNV kofinanziert werden. 

 

Politischer Handlungsbedarf 

Das Streikrecht ist ein hohes Gut mit Grundgesetzrang. Es sollte jedoch genauer gefasst 
werden: Wie in anderen EU-Staaten (Italien etc.) sollte künftig ein gewisses, genauer zu de-
finierendes, verkehrliches Grundangebot abgesichert werden.  



 

 
 
 
Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr 
Präsident Martin Becker-Rethmann • Geschäftsführer Dr. Matthias Stoffregen • Steuernummer 27/620/57964 
Deutsche Bank Berlin • IBAN DE89 1007 0024 0603 9861 00 • BIC DEUTDEDBBER 

Dann brächte ein Streik zwar Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste (wäre also nicht wir-
kungslos), würde aber das einseitige, nicht sanktionsfähige Druckpotenzial der Gewerk-
schaft senken und Tarifverhandlungen auf Augenhöhe ermöglichen. 

Auf jeden Fall wären solche Notdienstanordnungen bei der Infrastruktur vorzusehen. Es 
muss künftig sichergestellt sein, dass kein in der Tarifauseinandersetzung völlig unbeteilig-
tes EVU erhebliche wirtschaftliche Nachteile erleidet (konkreter Fall: EVG bestreikt Stell-
werke; Wettbewerbsbahnen, die entweder gar keinen Tarifvertrag mit der EVG haben oder 
sich in der Friedenspflicht mit ihr befinden, können deswegen nicht fahren).1 

Der Gesetzgeber ist ferner aufgefordert, den Sozialpartnern obligatorische Schlichtungs-
mechanismen in Sektoren der Daseinsvorsorge vorzugeben. 

 

 
1 Siehe PI von mofair, NEE und Pro Bahn vom 12. Mai 2023: https://mofair.de/presse/pressemitteilun-
gen/page/2/#presse/pressemitteilungen/bahnverbaende-fordern-notbetrieb-waehrend-evg-ausstand/.  

https://mofair.de/presse/pressemitteilungen/page/2/#presse/pressemitteilungen/bahnverbaende-fordern-notbetrieb-waehrend-evg-ausstand/
https://mofair.de/presse/pressemitteilungen/page/2/#presse/pressemitteilungen/bahnverbaende-fordern-notbetrieb-waehrend-evg-ausstand/
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Über mofair: 

Der Interessensverband mofair e.V. wurde 2005 gegründet. Mitglieder sind die erfolgreichsten in 
Deutschland im Schienenpersonenverkehr tätigen privaten, unabhängigen und wettbewerblichen 
Verkehrsunternehmen. 

Der Verband setzt sich für die Vollendung der Marktöffnung auf der Schiene und für die Sicherung 
eines diskriminierungsfreien Infrastrukturzugangs im Eisenbahnverkehr ein. Ziel des Interessenver-
bandes ist weiterhin die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen öffentlichen Verkehrsmarktes 
unter fairen Rahmenbedingungen, damit sich öffentliche Mobilität zu einem Wachstumsmarkt mit zu-
kunftssicheren Arbeitsplätzen entwickeln kann. 

 

Ansprechpartner für die Presse: 
Dr. Matthias Stoffregen 
Geschäftsführer mofair 
+49 (0) 30 50 93 13 04 1 
+49 (0)160 96 90 61 43 
matthias.stoffregen@mofair.de 
 


